
Stand: 23.06.2025 18:44:51

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/14502

"Effektive Kontrollen für eine menschenwürdige Pflege"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/14502 vom 30.11.2016

2. Plenarprotokoll Nr. 88 vom 30.11.2016

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/15480 des GP vom 06.12.2016

4. Beschluss des Plenums 17/15713 vom 22.02.2017

5. Plenarprotokoll Nr. 97 vom 22.02.2017



 

17. Wahlperiode 30.11.2016 Drucksache 17/14502 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, 
Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jut-
ta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Effektive Kontrollen für eine menschenwürdige 
Pflege  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
des- und Landesebene für eine grundlegende Reform 
der Kontrollen im Pflegebereich durch die Heimauf-
sicht (Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrich-
tungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht, FQA) und 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) 
einzusetzen, damit Missstände, wie sie in einem Se-
niorenheim in Gleusdorf vorgekommen sein sollen, 
von vornherein verhindert werden können. Insbeson-
dere muss auch darauf geachtet werden, dass die 
Kooperation zwischen den Prüfinstanzen verbessert 
wird. 

Darüber hinaus wird die Staatsregierung aufgefordert, 
sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der 
„Pflege-TÜV“ dahingehend neugefasst wird, dass er 
für die Verbraucherinnen und Verbraucher ein trans-
parentes, leicht verständliches und aussagekräftiges 
Informationsmittel darstellt. 

Begründung: 

Eine effektive Kontrolle von Pflegeheimen muss si-
cherstellen, dass die Bewohner auf hohem Niveau 
und dem pflegewissenschaftlichen Erkenntnisstand 
entsprechend gepflegt werden. Missstände, wie sie 
sich Medienberichten zufolge in einem Seniorenheim 
im Landkreis Haßberge ereignet haben und bei denen 
es auch zu Todesfällen gekommen sein soll, müssen 
bei Kontrollen durch die FQA und den MDK aufge-
deckt werden. Dass die dortigen Missstände trotz 
einer zeitnahen Prüfung nicht aufgefallen sind oder 
keine Konsequenzen nach sich gezogen haben und 
das Heim die Note 1,7 erhalten hat, zeigt die dringen-
de Reformbedürftigkeit dieser Kontrollmechanismen. 

Durch die Reform der Pflegeheimprüfung muss vor 
allem auch sichergestellt werden, dass beanstandete 
Mängel zeitnah behoben werden und ansonsten 
Sanktionen verhängt werden. Es ist nicht hinnehmbar, 
dass bei Pflegeprüfungen über Jahre hinweg immer 
wieder dieselben Mängel festgestellt werden, ohne 
dass dies spürbare Folgen für die Pflegeheime hat. 

Bei der Neuordnung der Kontrollen ist darauf zu ach-
ten, dass die Kontrollorgane – anders als gegenwärtig 
der MDK – organisatorisch und finanziell unabhängig 
ausgestaltet werden. 

Um die Effektivität der Prüfungen zu erhöhen und 
gleichzeitig die bürokratischen Belastungen der Hei-
me zu verringern, ist es dringend erforderlich, dass 
die beteiligten Kontrollorgane enger miteinander ko-
operieren. Insofern ist es unverständlich, dass die 
Staatsregierung im Rahmen der Beantwortung der 
Interpellation der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion 
(„Pflege in Bayern – häusliche, ambulante und statio-
näre Altenpflege“ Drs.17/12728) angibt, dass die Ko-
operation und Zusammenarbeit zwischen MDK und 
FQA nicht verbesserungsbedürftig ist. 

Die Verbraucher sind darauf angewiesen, Informatio-
nen zu erhalten, mit denen sie sich ein aussagekräfti-
ges Bild von einem Pflegeheim machen können. Es 
kann nicht angehen, dass ein Heim im „Pflege-TÜV“ 
eine nach allgemeinem Verständnis gute Note be-
kommt und nur Fachleute wissen, dass bei einer 1,7 
bereits erhebliche Pflegemängel vorliegen können. 

 



Stimmenthaltungen? – Die Fraktion FREIE WÄHLER.
Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Ich komme nun zur namentlichen Abstimmung über
den Dringlichkeitsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/14478. Ich eröffne
die Abstimmung. Fünf Minuten, bitte schön.

(Namentliche Abstimmung von 17.01 bis
17.06 Uhr)

Die Zeit ist um. Wir schließen die Abstimmung. Die
Stimmen werden außerhalb des Sitzungssaals ausge-
zählt. Ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen,
damit wir in der Tagesordnung fortfahren können. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Dringlichkeits-
anträge auf den Drucksachen 17/14479 mit 17/14484
sowie 17/14500 mit 17/14502 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen und dort
weiter beraten.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Horst Arnold, Florian von Brunn u.
a. und Fraktion (SPD)
Bäuerliche Strukturen und Kommunales
Selbstverwaltungsrecht bei der Gestaltung und
Strukturierung des Ländlichen Raums stärken -
Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB novellieren
(Drs. 17/13016)

Die Redezeit beträgt für die Fraktionen 24 Minuten.
Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist Herr
Kollege Arnold.

Horst Arnold (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Der Antrag, der Ihnen vorliegt, zielt
auf die Sicherung und Stärkung der kleinteiligen bäu-
erlichen Landwirtschaft, auf die Stärkung der kommu-
nalen Selbstverwaltung und der Transparenz in Bay-
ern. Er ist auch ein Beitrag, um Landwirtschaft und
Bevölkerung vor Ort sachlich, fachlich und thematisch
auf Augenhöhe sowie demokratisch gerecht einander
näher zu bringen.

Worum handelt es sich im Einzelnen? – Zahlreiche
Bauernfamilien wohnen und arbeiten im sogenannten
Außenbereich. Damit ist baurechtlich der Bereich ge-
meint, für den ein qualifizierter Bebauungsplan nicht
vorhanden ist; im Zusammenhang mit einem bebau-
ten Ortsteil wäre es der sogenannte unbeplante In-
nenbereich. Grundsätzlich soll der Außenbereich von
Bebauung freigehalten werden, außer es sprechen
gute Gründe für eine Ausnahme. Diese Ausnahmen
sind in § 35 des Baugesetzbuches enthalten, der
unter anderem landwirtschaftlichen Betrieben ein

Baurecht im Außenbereich gewährt, damit diese wei-
terhin in ihre Wirtschaftsgebäude, insbesondere in
Ställe, investieren können.

Wir beabsichtigen nunmehr, die Staatsregierung auf-
zufordern, diese Privilegierung dahingehend einzu-
grenzen, aber auch zu sichern, dass nach dem Maß-
stab der Umweltverträglichkeitsprüfung
entsprechende Schwellen eingezogen werden, so-
dass nicht jedes Großbauprojekt, nicht jeder Großstall
sich dieser Privilegierung erfreut. Damit wird auch
dafür gesorgt, dass Überproduktion und industriell
gleiche Produktionen, die in diesem Zusammenhang
möglich wären, nicht mehr ohne Weiteres genehmi-
gungsfähig sind. Auf der anderen Seite wird die Chan-
cengleichheit von kleineren Betrieben, die ja auch mit
großen Betrieben konkurrieren müssen, weitgehend
gewahrt.

Wie hoch sind die Schwellenwerte? – Bei den Kühen
liegt der Schwellenwert bei 600. Der Durchschnitt in
Bayern liegt laut Bayerischem Agrarbericht bei 36. Die
Privilegierung wird also erst ab einem Bestand von
600 Kühen aufgehoben. Die weiteren Schwellenwer-
te: 1.500 Mastschweine, 560 Sauen, 4.500 Ferkel –
getrennte Aufzucht –, 15.000 Legehennen,
30.000 Junghennen, 30.000 Hähnchen, 15.000 Pu-
ten, 750 Pelztiere. Erst ab diesen Schwellenwerten ist
eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen. Bis
zu diesen Schwellen wollen wir die beschriebene Pri-
vilegierung der Landwirtschaft erhalten.

Nach Auskunft des Bauernverbandes halten nicht ein-
mal 1 % der Betriebe in Bayern mehr als 1.500 Mast-
schweine. Daran zeigt sich, dass die Privilegierung so
gut ist. In den niedrigen Zahlen spiegelt sich die klein-
teilige bäuerliche Struktur in Bayern wider. Wenn der
bayerische Vertreter eines bestimmten Verbandes be-
hauptet, dieser Antrag sei ein Anschlag auf die bäuer-
liche Struktur, da er die Baumöglichkeiten einschrän-
ke, macht er sich tatsächlich zum Anwalt und
Lobbyisten von Großagrariern und der Agrarindustrie.
Er hat jedenfalls nicht das Wohl der kleinteiligen Land-
wirtschaft im Blick.

Es ist ein Angebot, aber auch eine notwendige Maß-
nahme, um wettbewerbliche Strukturen zu erhalten.

(Beifall bei der SPD)

Die vermehrte Ansiedlung landwirtschaftlicher Anla-
gen mit Intensivtierhaltung im Außenbereich führt
immer mehr zu erheblichen Nutzungskonflikten. Zur
geordneten räumlichen Steuerung dieser Entwicklung
ist die Bauleitplanung das optimale Instrument. Sie ist
unmittelbar, sachkompetent, demokratisch vor Ort und
näher am Menschen, sie ist die Koalition mit dem Bür-
ger. Die Bauleitplanung unter Einbeziehung der Öf-
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/14502 

Effektive Kontrollen für eine menschenwürdige Pflege  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer 
Mitberichterstatter: Steffen Vogel 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Gesund-
heit und Pflege federführend zugewiesen. Weitere Ausschüs-
se haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 57. Sitzung am 6. Dezember 2016 beraten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, 
Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Ha-
nisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter 
Meyer, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard 
Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/14502, 17/15480 

Effektive Kontrollen für eine menschenwürdige Pflege  

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich darauf hinweisen, dass der Aus

schuss für Bundes und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in sei

ner gestrigen Sitzung die unter Nummer 1 bis 3 aufgeführten Subsidiaritätsangelegen

heiten betreffend die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 

Berufsreglementierungen sowie die Gründung einer Agentur der Europäischen Union 

für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und betreffend die Durch

setzung der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt und der Änderung der 

Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des BinnenmarktInformati

onssystems beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundes

rat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und diese weiter dazu aufzufordern, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die 

Drucksachen 17/15503 bis einschließlich 17/15505. Das Abstimmungsverhalten der 

Fraktionen können Sie der aufgelegten Liste entnehmen.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. 

Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthal

tungen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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